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Bekanntmachungen des Abwasserzweckverbandes Weida-Land 
 
Beschlüsse der Verbandsversammlung aus der konstituierenden Sitzung am 02.09.2009 
aus dem öffentlichen Teil: 

• Beschluss Nr. 05-01/2009 
Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage zu diesem Beschluss beigefügten  
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Abwasserzweckverbandes Weida-Land. 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 03.09.2009 
 
Dr. Dauderstädt                                                                             - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 

 
 
 
 

Bekanntmachung 
der 

Satzung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplanes 2009 
des Abwasserzweckverbandes Weida-Land 

 
Die Verbandsversammlung hat den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 einschließlich 
nachstehender Satzung am 02.09.2009 beschlossen. 
 
Mit Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis vom 28.09.2009, Aktenzeichen 
15 12 00 309 / kr, wird der Gesamtbetrag der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 596.834 € 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen genehmigt. 
 

 

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 

des 

Abwasserzweckverbandes Weida-Land 

für das Wirtschaftsjahr 2009 
       
Aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom  
09.10.1992 (GVBl. LSA S. 730), in der derzeit gültigen Fassung, des Kommunalabgabengesetzes vom  
06.10.1997 (GVBl. LSA S. 878), in der derzeit gültigen Fassung , der Gemeindeordnung für das Land  
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung,  
des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe (Eigenbetriebsgesetz-EigBG) vom 23.07.1997  
(GVBl.LSA S. 446), setzt der Abwasserzweckverband Weida-Land den 1. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan 2009 wie folgt fest: 
       

§ 1 
       
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt   
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die bisher 
festgesetzten 

Gesamtbeträge erhöht um vermindert um 

 
und damit der 

Gesamtbetrag des 
Wirtschaftsplans 

einschließlich Nachträge 
festgesetzt auf 

Erfolgsplan         
die Erträge            649.070 €          16.783 €                               665.853 € 
die ordentlichen 
Aufwendungen            647.757 €            7.730 €                               655.487 € 

          
Vermögensplan         

die Einnahmen         2.218.196 €         832.541 €                           1.385.655 € 
          
die Ausgaben         2.218.196 €         832.541 €                           1.385.655 € 
       

§ 2 
       
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen unter  
Inanspruchnahme der Rahmenvereinbarung zur Zwischenfinanzierung von Beiträgen wird auf  
       

 

die bisher 
festgesetzten 

Gesamtbeträge erhöht um vermindert um

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Wirtschaftsplans 

einschließlich Nachträge 
festgesetzt auf  

     896.613 €          299.779 €                             596.834 €  
       
festgesetzt.       
       

§ 3 
       
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010  
wird auf      0,00   €    festgesetzt. 
                     

§ 4 
       
Die Verbandsumlage wird nach § 20 der Verbandssatzung sowie § 13 GKG LSA als auch § 12  
Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt festgesetzt auf    0,00   €. 
       
Die Verbandsumlage richtet sich nach der Anzahl der zum 30.06.2008 im Verbandsgebiet  
gemeldeten Einwohner. Es werden demnach     0,00 €    festgesetzt. 
 

§ 5 
       
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem  
Wirtschaftsplan wird auf     300.000 €     festgesetzt. 
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§ 6 
       
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 tritt nach seiner öffentlichen Bekanntmachung  
rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
       
       
Nemsdorf-Göhrendorf, den 03.09.2009    
       
Abwasserzweckverband Weida-Land     
       
       
Dr. Dauderstädt       
Verbandsgeschäftsführer   (Siegel)   
       

 
 
 
 
 

 
Bekanntmachung der Satzung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplanes 2009  

des Abwasserzweckverbandes Weida-Land 
 
Die vorstehende Satzung  des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplanes 2009 des Abwasser-
zweckverbandes Weida-Land und der Beschluss der Verbandsversammlung  werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Satzung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan, der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 
einschließlich der Anlagen sowie die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises 
Saalekreis liegen nach § 13 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes 
Sachsen-Anhalt in der Zeit vom 19.10.2009 bis 13.11.2009 im Verwaltungsgebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf Hauptstraße 43, Zimmer 8, 
während folgender Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht aus. 
 
             montags, mittwochs, donnerstags          8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

                                                                    12.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
      dienstags                                                 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
                                                                    12.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
      freitags                                                    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, 14.10.2009  
 
Dr. Dauderstädt                                                                     - Siegel - 
Verbandsgeschäftsführer 
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